
Vernehmlassungsentwurf 

Verordnung betreffend die Änderung der Verordnung des 
Regierungsrates über die Rechtsstellung des 
Staatspersonals 

VOM 

I. 

Der Erlass RB 177.112 (Verordnung des Regierungsrates über die Rechtsstellung 
des Staatspersonals vom 9. Dezember 2003) (Stand 1. Januar 2015) wird wie folgt 
geändert: 

§ 27 Abs. 1, Abs. lb's (neu), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 3b's (neu) 

' Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Dienstverhältnis durch den Kanton ge - 
kündigt oder auf Veranlassung des Kantons im gegenseitigen Einvernehmen aufge - 
löst wird, ohne dass sie dazu durch ihre Leistungen oder ihr Verhalten begründeten 
Anlass gegeben haben, kann unter folgenden Voraussetzungen eine Abgangsentschä-
digung ausgerichtet werden: 

1. 	(geändert) das Dienstverhältnis hat bis zur Auflösung ununterbrochen wäh- 
rend mindestens zehn Jahren bestanden und 

Ibis Keine Abgangsentschädigung wird ausgerichtet, wenn eine zumutbare Anschluss-
beschäftigung vorliegt oder seitens des Kantons eine andere zumutbare Funktion 
oder Stelle angeboten wurde. 

2  Die Abgangsentschädigung beträgt im Regelfall bis höchstens sechs, in Ausnahme-
fällen bis höchstens 12 Monatslöhne. Sie wird von der Wahl- oder Anstellungsin-
stanz nach den Umständen des Einzelfalles mit Zustimmung des Personalamtes fest - 
gelegt. Dabei sind insbesondere das wirtschaftliche Fortkommen, die Dienstjahre so-
wie die persönlichen und finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen. Die Ausrich-
tung einer Abgangsentschädigung von mehr als sechs Monatslöhnen bedarf zusätz-
lich der Zustimmung des Regierungsrates. 

Als Bemessungsgrundlage gilt eine Monatsgrundbesoldung (1/12 des 
Jahreslohnes). Bei Personen mit wechselndem Pensum werden zur Feststellung des 
massgeblichen Beschäftigungsgrades die vorausgegangenen fünf Kalenderjahre be-
rücksichtigt. 

3"'s Gesuche sind spätestens bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses bei der 
Wahl- oder Anstellungsinstanz einzureichen; eine spätere Gesuchstellung lässt den 
Anspruch verwirken. 
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§ 32 Abs. 2 (geändert) 

Eine Weiterbeschäftigung nach Vollendung des 65. Altersjahrs ist möglich, sofern 
eine solche im Interesse des Kantons liegt. Das Dienstverhältnis ist in diesen Fällen 
in ein befristetes Dienstverhältnis umzuwandeln, wobei keine Probezeit angesetzt 
wird. 

Der Erlass RB 411.114 (Verordnung des Regierungsrates über die Rechtsstellung der 
Lehrpersonen an den Volksschulen vom 25. Januar 2005) (Stand 1. Januar 2015) 
wird wie folgt geändert: 

§ 22 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 2b's (neu) 

Einer Lehrperson, deren Arbeitsverhältnis durch die Schulgemeinde gekündigt oder 
auf Veranlassung der Schulgemeinde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst 
wird, ohne dass sie dazu durch ihre Leistungen oder ihr Verhalten begründeten An-
lass gegeben hat, kann eine Abgangsentschädigung ausgerichtet werden, wenn sie 
1. 	(geändert) bis zur Auflösung während mindestens zehn Jahren ununterbro- 

chen im thurgauischen Schuldienst gestanden hat und 
2  Für die Abgangsentschädigung gilt: 

3. (geändert) es sind insbesondere das wirtschaftliche Fortkommen, die Dienst-
zeit sowie die persönlichen und finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen; 

4. (geändert) als Bemessungsgrundlage gilt eine Monatsgrundbesoldung (1/12 
des Jahreslohnes), bei wechselndem Beschäftigungsgrad ist der durchschnittli-
che Beschäftigungsgrad der letzten fünf Jahre massgeblich; 

5. (geändert) die Ausrichtung einer Abgangsentschädigung von mehr als sechs 
Monatslöhnen bedarf zusätzlich der Zustimmung des Regierungsrates; 

2bis  Keine Abgangsentschädigung wird ausgerichtet, wenn eine zumutbare Anschluss-
beschäftigung vorliegt oder seitens der Schulgemeinde eine andere zumutbare Stelle 
angeboten wurde. 

(keine Aufhebungen bisherigen Rechts) 

IV. 

Diese Verordnung tritt auf den 1. Januar 2017 in Kraft. 

Die Präsidentin des Regierungsrates 

Der Staatsschreiber 

2 


	Page 1
	Page 1



